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Das Bild des christlichen Politikers
Hans Berger

Die allgemeine Themenstellung legt die Frage nahe, ob un wieweılt die Auffas-
SUNg VO christlichen Politiker von den Zeıtumständen, denen wirkt, ab-
hängig 1St. In der 'Tat iSt s1e Von der Zeıt und iıhren Voraussetzungen iın dem Sınne
abhängig, 1n dem 1es jede menschliche Tatıgkeit ISt. Jedoch 1ibt 6S einen bestimm-
ten Katalog von Grundsätzen, die unabänderlich allen Zeıten und Gesellschafts-

vorgegeben siınd.
Politik 1St ausgerichtet auf die Gestaltung des Gemeinwesens. Die Ansatzpunkte

tür den christlichen Politiker sind w1e £ür jeden Politiker die Verhältnisse, die er

einer bestimmten Zeıt vorfindet. Diese wiederum sind verschieden 1m ımperium
romManum, den Feudalstaaten des Mittelalters oder den parlamentarısch-demokra-
tischen Systemen der Neuzeıt, 1Ur ein1ıge bedeutsame Formen der res publica
aufzuzeigen. Die Problematik eine dem christlichen Sıttengesetz gemäße Hal-
tung eines Politikers 1n den totalıtiären Staaten se1 j1er ausgeklammert.

Der zweıte Weltkrieg auf der einen Seite und die durch ıhn geförderte Technit-
sierung des Lebens sSOW1e die durch Krieg und Vollbeschäftigung ausgelöste Mobili-
sıerung des Menschen wirken der bisherigen Auffassung VO Staate als einem
der Grundfundamente der Menschheit In derselben Rıchtung wirkt sıch
die europäısche Integration aus, sOWweıt sıe echte Supranationalıtät begründet.
Hınzu trıtt die Rationalisierung der Lebensvorgänge, die letzthin dıe jeweıilıge
Ordnung VOoOnNn Staat un! Gesellschaft fragwürdig erscheinen aßt

Die Anerkennung der pluralıstischen Gesellschaft durch die christlichen Kırchen,
die sich immer mehr als Kirchen einer kleiner werdenden Minderheit begreifen
un die Rechristianisierung der Gesellschaft allenfalls als eın 1in ferner Zukunft
lıegendes Zie] betrachten, ZWingt auf die Dauer einer Revısıon des unbestimm-
ter werdenden Begrifts „christliche Politik“ Denn abgesehen Von den Fällen, in
denen die christlichen Kırchen für sıch der iıhre Anhänger W 1e€e eLIw2 1in der Schul-
irage Minderheitenrechte gegenüber dem Staat beanspruchen, wırd ıhr konstitu-
tiver Beitrag für die Staatsstruktur begrenzter. Zum Nachweis der Allgemein-
verbindlichkeit eıner VOon den christlichen Kirchen erhobenen Forderung genugt
19088  e ıcht mehr die Ableitung Aaus christlichen Grundsätzen, es mMu vielmehr eın
Beziehungspunkt gefunden Wgrden‚ der als Gesellschaft un: Staat konstituierend
aperkannt 1Sst.
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Diese zweifache Fragwürdigkeit, die einmal durch die Krise des in Tradition
und Natıon verwurzelten europäıschen Staates und Z7weıtens iıcht NUr durch die
Hinnahme, sondern die Anerkennung verschiedener iınnerhalb des Staates neben-
einander stehender Wertsysteme entstanden ist, xibt zwangsläufig dem qAristlichen
Politiker als Person für die Bewertung dessen, W as S1 MI1t dem Anspruch auf
christliche Politik vollzieht, eiıne Bedeutung, die etw2 einem Zentrumspolitiker
Deutschen eich ıcht zukam. Denn 1n eıiner pluralistischen Gesellschaft mi1t einem
Dreiparteiensystem wiıird be1 persönlichem oder sachlichem Versagen des Politikers
der Rückgrift auf die gemeınsame weltanschauliche Linie immer weniıger AuUsre1i-
chen, eine cQhristliche Repräsentatıiıon des Politischen ylaubhaft erscheinen lassen.
Zu den sıch vielleicht in naher Zukunft bıtter rächenden Unterlassungen dürtte
zählen, da{ß bis heute ZU Unterschied VO Sozialismus die Auseinandersetzung
über den Begriff „christliche Politik“ den Bedingungen dieser Zeit noch ausf
steht.

Da Politik primär auf Aufrechterhaltung un damıt zwangsläufig autf Entwick-
lung der Ordnung gerichtet iSt, kommt 65 tür den Menschen, der eine politische
Aufgabe übernimmt, daraut d Begrenzungen und Möglichkeiten der Formen
des menschlichen und staatlichen Zusammenlebens erkennen un verwirk-
lıchen Das Politische erhält seınen Anstofß orıgınär ıcht VO Christlichen, soN-

dern Aaus dem Zwang Zu Zusammenleben autf verschiedenen Stutfen menschlicher
Verbände. Das christliche Element trıtt mMI1t seiner Aussage ber Wesen un:! Ziel
des Menschen un: damıt auch seiner gesellschaftlichen Lebenstorm erhellend un:
aufbauend hınzu.

Der christliche Politiker 1st also primär Polıitiker. Das Unterscheidungsmerkmal
„chrıistlich“ besagt, da{fß seline Ordnungsvorstellungen bestimmt sınd durch das
rechte Wıssen das Wesen des Menschen und seine Zweckbestimmung SOWI1e

die Aufgabe der menschlichen Verbände, durch die Einordnung des Staatlichen
und Geschichtlichen in den Schöpfungsplan. Hierdurch wiırd der Mensch die
Ideologien weltlicher Pseudoreligionen, die 1n den Totalitarısmen gipfeln, DC-
schützt. Darüber hınaus bringt der Qristliche Politiker das Vermächtnis qQAristlicher
Tradıtion mıt, die allerdings Überprüfung im Hınblick auf veränderte
gvesellschaftliche Verhältnisse bedarf un 1Ur leicht in der Vergangenheit AazZzu
benutzt wurde, geschichtlich überholte Gesellschaftsstrukturen aufrechtzuerhalten.
An dieser Stelle sefzen innerhalb des christlichen Bereichs dıe Kontroversen ber
den Inhalt eıner qAQristlich verstandenen Politik e1in. Letzten Endes 1St die Haltung
des christlichen Politikers in seınem prıvaten und öffentlichen Iun sub specı1e ter-

nıtatıs ertfen.

Das Privatleben des christlichen Politikers 1St nıemals Privatsache. Denn in der
Bezeichnung „chrıistlicher“ Politiker lıegt eın Anspruch und damıt eine Verant-

WwOrtung. hne eiınem Rıgorismus verfallen, der die menschliche Natur verken-
Nnen würde, mu{(ß das Privatleben in den wesentlichen Zügen den Anforderungen
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der christlichen Konfession entsprechen, der der Politiker angehört. Der äristli&e
Politiker mu{fß daher 1ın der katholischen der evangelischen Kırche die ıhm hier
obliegenden Verpflichtungen erfüllen.

Für das Krıiıterium des Christlichen 1St die Gestaltung des Familienlebens in be-
sonderem Maße charakteristisch. Dieses Familienleben MUu sıch in Formen ab-
wıckeln, die mi1t dem christlıchen Sitténgesetz vereinbar sind. Je mehr das Familien-
leben christlichen Gesichtspunkten geführt wırd und Je mehr ON dies nach
außen ausstrahlt, glaubwürdiger wiırd die Haltung eiınes christlichen Poli-
tikers. Unerträglich 1St 6S auf jeden Fall, wenn ein Politiker neben seıiner Ehefrau
noch eın „Liebesverhältnis“ unterhält un trotzdem nach außen mMi1ıt dem AÄnspruch
auftrıitt, Vertreter einer cAristlichen konziplerten Politik se1n.

Vom christlichen Sıttengesetz her gesehen, x1ibt es eine Reıhe Haltungen, die als
Fehlhaltungen eiınes Politikers werden müussen, se1l CS, weıl sS$1e MIL1t den
Anforderungen der Zehn Gebote oder auch mi1t der Hoheit des öftentlichen Amtes
unvereinbar siınd. Das oilt beispielsweise für eınen Politiker, der 1ın seinem PCr-
sönlıchen Leben der runkenheit vertällt. Dıiıeser Eıinwand verstärkt sıch noch,
wenn diese TIrunkenheit 1ın der Oftentlichkeit un be1ı Gelegenheit Von amtlichem
Auftreten offenkundig wird.

Der Typus des ehrenamtliıchen Politikers 1St 1ın der Buhd cepublik angesıichts
des durch Z7Wel Weltkriege bedingten Vermögensverfalls aum noch anzutreffen.
Zudem bedeutet eine Benachteiligung der vermögenslosen Schicht des Volkes,
die von der polıtischen Führung des Staates ausgeschlossen würde, wenn INan die
Beteiligung ırgendeinen Vermögensstatus bınden wuürde. Als Idealbild stelle
iıch MM1r allerdings als Politiker eiınen mıiıttleren Einkommensbezieher VOT, der siıch
einer gew1ssen Unabhängigkeit gegenüber Staatsgewalt un:! Interessenverbänden
erfreut. Auft der anderen Seıite sollten die ın der politischen Praxıs 1Ur allzu leicht
übersehenen Warnungen des Evangeliums VOT dem Reichtum iıcht vergessCch
werden.

Der Zwang, neben der polıtıschen Täatıgkeit einen zweıten Beruf ausüben
mussen, führt häufıg 1n gefährliche Sıtuatlionen, indem der öftentliche Auftrag
direkt der indirekt privaten Erwerbsinteressen dienstbar gemacht wiıird. Nur in
Ausnahmetällen wırd das die Form der Juristisch faßbaren Bestechung annehmen.
Entscheidender 1St jene Mannigfaltigkeit Von Möglichkeiten, 1n denen politische
Abhängigkeiten durch Übertragung VvVon Mandaten an Rechtsanwälte, Beurkun-
dungen Notare oder VO  S Autsichtsratssitzen polıtisch interessante PersOn-
lıchkeiten geschaffen werden. Eın praktischer Fall ware beispielsweise, WECNN die
Generalversammlung einer Aktiengesellschaft einen bestimmten Ort verlegt
wiırd, die notariıelle Zuständigkeit für einen führsenden Politiker schaften.
Zum Schutze der Demokratie sollten 1er institutionelle Vorkehrungen getroffen
werden. Zu erwagen ware eiıne Verpflichtung für Politiker, vVvon eiıner bestimmten
Stutfe ıhre Eınkommens- un Vermögensverh'a'.ltnisse jJahrlıch veröftentlichen.
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Das Verhalten im beruflichen Leben biıetet einen Anhaltspunkt für die „Christ-

ichkeit“ des Politikers. Für polıtische Aufgaben waren 1er Menschen bevor-
ZUgCH, die bereits bewiesen haben, daß sS$1e die ıhnen beruflich gestellten Aufgaben

bewältigen vermögen. Folgende Gefahrensituationen entstehen gerade beim
modernen Parlamentarismus. Eın Mandat erhält derjenige, der ZWAAar eın beruf-
lıches Können autzuweisen hat, sıch dafür aber Verdienste 1n einem einflußreichen
Verband erwerben wußte. Dieser Verband stellt ıhn der Absicht der Inter-
essenwahrung einer bestimmten Gruppe eınen polıtischen Platz

Der Geschäftsmann, der scheıiterte, wendet sıch nunmehr der Politik Z der
aber eın iın seinem berutlichen Leben erfolgreicher Mensch wiırd Aaus Ehrgeiz Poli-
tiker, weıl ylaubt, autf diese VWeıse se1ın soz1ales Prestige heben un vielleicht
auch noch Macht ausüben können. Hıer trifit INa  e} den kalten und autf se1n Ort-
kommen bedachten Egoisten der aber den ausschließlich dem Gelderwerb ZU-
gewandten Typ des Geschäftsmannes, der im Hınblick auf seine Mıtarbeiter
möglich das Gesetz der Nächstenliebe in grober Weıise verletzt.

Der Berut dient dem Christen iıcht 1LUFr Zu Erwerb des Lebensunterhalts, SOoON-

dern 6CI bedeutet für ıh auch eine Mitgestaltung der Schöpfungsordnung (3
tes. Gerade in diesem Punkte entscheidet sıch die Glaubwürdigkeit des christlichen
Politikers. Ist Ordnung das Grundanliegen der Politik, bedeutet das konkret:
Das Zusammenleben der Menschen ertordert eın bestimmtes einheitliches Verhal-
ten, das miıtunter erzwungen werden mMu Fın auf eıne derartige Ordnungsvor-
stellung begrenzter Begrift des Politischen würde allerdings ıcht die ZESAMTE
Wirklichkeit, W1e S1e sıch in der Geschichte ze1ıgt, erfassen. Aufrechterhalten der
Ordnung ertfordert Macht Dem menschlichen Instinkt entspricht der Drang ZUr

unbegrenzten Machtausübung. Wo Macht aber die Ausrichtung auf die Ordnung
menschlicher Verhältnisse verliert, WO Macht 1m Grunde Selbstzweck wird, Ver-

stößt Sie das Grundgesetz der Gottesschöpfung, die 1m Menschen xipfelt
und deswegen dessen Degradierung 1m Dıienst einer ordnungsfremden Sach-
bestimmung als sündhaft verwiırtft. Das 1St die geschichtlich bedeutsame Stelle,
der eine christliche Politik iın der ‘ Vergangenheıt immer wıieder fragwürdig wurde.

Für das Bıld des christlichen Politikers 1St daher die richtige Einstellung Zur

acht VO Wesen des Polıitischen her das entscheidende Kriıterium. Als Politiker
mu{ß auch der Christ Macht wollen. Machtfreie Politik 1St eine Forderung eiıner
Schicht unpolıitischer Intellektueller, Halbintellektueller un relig1öser Sektierer.
Anderseits mu{ die durch die Ordnung dem Menschen Begrenzung, die
ın ıhrem Ausma{fßß n1e eindeutig bestimmbar ist, von dem qQhristlichen Politiker mi1t
besonderer Sorgfalt geprüft werden. Eın Üußeres Kriterium dieser inneren Hal-
Lung gegenüber der Macht 1St deren Handhabung iın der Praxıs un: die innere
Einstellung ZU öftentlichen Amt Wo der Politiker eın Amt autf seine Person
schneidet, sein Streben erkennbar wiırd, 1U bestimmte Machtpositionen CT-

ringena da wird der Dienstcharakter des politischen Tätıgwerdens allenfalls nach
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außen behauptet, der Wille ZUr Machtausübung un:! Zur öfientli&en Repräsen-
tatıon aber iSt der wirkliche Beweggrund eines solchen Politikers. Das Niıchtabtre-
ten AUS einer Amtsstellung ZUr rechten Zeıt, der Kampf den „Kronprinzen“,

selbst unentbehrlich bleiben, das Hinausschieben eines Rücktritts selbst da,
es die politische Sıtuation geboten se1n laßt, sind sichere Anzeichen für den

Mangel einer ber außere Tradition hınaus wirksamen cQhristlichen Substanz. Be1i-
spielsweise sefzen diesem Punkt VO Christlighen her meıline Fragen eine
staatsmänniısche Gestalt von dem Ausmaß Bismarcks e1in.

Dıie Kernfrage christlicher Politik un damıt des christlichen Politikers kreist
also dessen Verhältnis ZUr Macht. Solange sıch der Politiker als Diıenender
innerhalb der göttlichen Schöpfungsordnung empfindet, 1Sst der christliche Be-
ziehungspunkt vorhanden, der ıh auch die zußere Lebensstellung, das Zeremo-
nıell, das den Hoheitscharakter der Ööfftentlichen Gewalt symbolisiert, demütig

aßt
arl Schmitt hat 1n einer berühmt gewordenen Schrift das Wesen des Politi-

schen in der Unterscheidung von Freund und Feind erblickt. Diese Definition VeOeT-

rat ein Gefühl für die geschichtliche Realıität, 1St aber 1n ıhrem Urgrund totalıtär-
weltımmanent und, selbst WECNN INa  - einmal diesen Weltanschauungsausgangs-
punkt unterstellt, CNS. Auf der anderen Seite hieße 6S die Wirklichkeit verfäl-
schen, wollte INa  e} die Dramatık übersehen, in der sıch Politik vollzieht. Denn
„die Ordnung existiert nicht, sS1e wird, solange Menschen leben, als sıch unauf-
hörlich wandelnde Ordnung gestaltet sowohl nach den Ma{stäben, die WI1r Men-
schen ıhr zugrundelegen, als auch AaUus den materiellen Faktoren der Zeıt. Steht
Ordnung 1ın fortdauernder Dynamık, unterliegt sS1e auch fortgesetzter Be-

drohung AUSs der Fehlbarkeıit der menschlichen Natur. Unter diesem Grundgesetz
steht ebentalls der christliche Politiker. „Unmenschliche“ Maüßstäbe legt da jede
Sıttenlehre die Arbeit des Politikers, die politische Krisen ausnahmslos auf ein
unchristliches Verhalten Von Menschen der Staaten zurückführt un nach Art
innerweltlicher Ideologien die „gerechte“ Ordnung auf Anerkennung bestimmter
Doktrinen der Gesellschaftsbilder begründet, annn den Ausführenden die
Schuld spateren Mißlingen zuzuschieben.

Aus der Sıcht des Politischen 1St die Aufgabe des Christen zunächst einmal eine
auf Herstellung un:! Bewahrung der Ordnung ausgerichtete Tätigkeit, die Sach-
WI1ssen, die spezifische Intuition für das Ofrentliche und Geschichtliche SOW1e die
charakterliche Stärke des HandelndenZDas typisch Christliche findet
siıch iın dem Ma{fistab wieder, dem diese Ordnung SCMECSSCH wird, un! terner
1n dem Wıssen die Endlichkeit und damıt die Unmöglichkeit, endgültige Lösun-

SCH der Probleme finden Der christliche Politiker 1St von der Vordergründig-
eıt alles Iuns überzeugt un: sieht siıch daher nıe einer ausweglosen Tragık 3 0 Kn
über. Seine Aktıvıtät 1St auf den konkreten Menschen und icht autf irgendeine
Idealvorstellung VO Menschen ausgerichtet.
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Ist aber Politik auf Ordnung bezogen, die Notwendigkeit öffentlicher Ordnfln g
und gleichzeitig iıhre dauernde Entwicklung 1n der menschlichen, von Gott SC-
<chaffenen Natur grundgelegt, ergibt das, dafß es keinen Bereich eıner AUfONO-

men Ethik des Politischen geben ann. Das Handeln des Politikers iM öffentlichen
aum 1St also Gottes ehn Gebote gebunden. Wiährend der christliche Politiker
allen Zehn Geboten unterliegt, ISt der Politiker allgemein ıhnen wen1gstens 1NSO-
weIit verpflichtet, als sS1ie die Beziehungen ZAUR Mitmenschen regeln.

Im einzelnen besagt das, da{fl auch das politische Handeln dem Gesetz der Näch-
stenliebe unterliegt. Nächstenliebe muß den besonderen Bedingungen des
Politischen richtig gesehen werden. Insbesondere verbietet s1e ıcht die Auseın-
andersetzung mi1t dem polıtischen Gegner, die ZU Wesen des Politischen gehört.
Aber die Oorm dieser Auseinandersetzung 1St begrenzt. Die persönliche Ver-
unglimpfung des Gegners, die geradezu das Kennzeichen der totalıtären Kampf-
methode 1St, 1St mit einer christlichen Auffassung des Politischen unvereinbar. Das
Gebot der Nächstenliebe verbietet 1mM allgemeinen, die private Sphäre des politi-
schen Gegners ın die Ööftentliche Auseinandersetzung hiıneinzuzıehen. Im übrigen
treffen sich 1er der VO Christlichen Aaus der Nächstenliebe abgeleitete Befehl mit
dem Anliegen jeder demokratischen Staatsordnung, nämlich der Achtung auch VOLr

dem gegnerischen Politiker. Wo ber Skandale und Enthüllungen die enschliche
Glaubwürdigkeit des Polıitikers 1ın Zweıtel SCZOSCH wird, verschwindet 1im Volks-
bewußtsein autf die Dauer auch die Achtung VOTr der demokratischen Lebensform.

Wahrheit gilt auch 1im politischen Bereich. Zwar verbietet 5 die Sonderheit des
Politischen mıtunter, bestimmte Vorhaben eiıner Regierung, beispielsweise auf dem
Gebiet der Währungsmaßnahmen der internationalen Vertragsverhandlungen,
der Oftentlichkeit unterbreiten. Auch 1er sollte jedoch eine orm £ür das De-
ment]1 gefunden werden, die dem Gebot der Wahrheit entspricht. In anderen Fäl-
len 1St die Unwahrhaftigkeit, etwa eigene politische Fehlentscheidungen
verdecken oder eiınen Gegner herabzusetzen, eın klarer Verstoß das christ-
iıche Sıttengesetz. Der englische Parlamentarısmus beispielsweise hat das Gewohn-
heitsrecht entwickelt, daß dasjenıge Parlamentsmitglied, das 1m Parlament die
Unwahrheit hat, daraus unverzüglich die politischen Folgerungen 71e-
hen hat

Wıe jede Staatstorm hat auch die demokratische besondere Gefahrenpunkte im
Hınblick auf die christlichen Vorstellungen. Für die Entscheidungen des Volkes 1St
häufig iıcht die ruhıge, sachliche Prüfung, sondern die Emotion in der ein oder
anderen Orm entscheidend. Dıie Revolution Z Unterschied VO Staats-
streich eine solche Emotion geradezu VOTaus,. Die zunehmende Technisierung und
die damit wachsende Unübersichtlichkeit der Lebensverhältnisse zwingen
den Politiker 1n der Darlegung seiner Argumentatıon zur Vereinfachung un: VOI -

leiten iıh: damıt ZUT Schwarz-Weiß-Methode. S0 notwendig in unNnserem überkom-
plizierten Leben die vereintachte Darstellung von Sachverhalten auch se1in mMag,
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besteht für den qAristlichen Politiker doch der Zwang ZUur Bindung die Sache
Alles andere 1STt Lüge

Mıt den totalitären Strömungen betritt der Feind“ das politische Kampffeld
der icht e1iNn! Änderung bestehender Verhältnisse, sondern die Vernichtung des
anderen 111 In Usurpierung göttliıchen Anspruches erklärt jeden ZU  -

Feind“ un! damıt außerhalb der innerstaatlichen Ordnung stehend der iıcht
Gefolgschaft leistet, vielfach WIF'! der völkerrechtliche Feindbegriff durch eine

vollständige egıerung Rechtsschutzes des Andersdenkenden noch intens1i-

Jert. Nıcht Übernahme der Regierungsverantwortung, sondern msturz aller
Wertvorstellungen ber Mensch un Gesellschaft, Wie das nach WI1C VOT beim
atheistischen Kommunısmus der Fall ı1SU, Wwerden angestrebt un sollen MIiIt Terror-
maßnahmen der verschiedenen Grade durchgesetzt und Falle des Gelingens
aufrechterhalten werden Hıer 1ST Bekämpfung des Totalıtären MIt allen gBESELZ-
lichen Mitteln erlaubt un: geboten allerdings IMI Ausnahme des Gegenterrors

Be1i Entscheidungen öftentlichen Raum dürfen keıine sachfremden Gesichts-
punkte vorherrschen; die Schaffung Behörde eLtw2 Mınısteriums
mu{fßß Notwendigkeıt entsprechen und darf ıcht a7Zu dienen, Ansprüche

Koalitionspartners befriedigen urch C1M solches Handeln verliert de
Staat Hoheit Stellenbesetzungen öftentlichen Bereich IMUusSsen sach-
lıchen Gesichtspunkten, amlıch denen des Onnens und des Charakters erfolgen
un: dürfen ıcht eLtw2 ZUT Belohnung Freunde vergeben werden Die Ernen-

nung Parlamentariers 1LUFr AUus dem Grunde der Belohnung für von ihm C-
leistete 1enste f5ällt dieses Kapıtel sachfremder Entscheidungen Gerade die
Stimmenwerbung der Demokratie verleitet dazu, Leistungen AUus öffentlichen
Mitteln auch da befürworten, S1C sachlich ungerechtfertigt sind Selbst be1
internationalen Verhandlungen werden Ansprüche Verhandlungspartners
DUr Aaus dem Grund anerkannt den diesen Verhandlungen teilnehmenden
Beamten un:! Politikern der Oftentlichkeit Verhandlungserfolge schaften
In allen diesen Fällen liegt Verstofß die Gerechtigkeit VOT, der der christ-
iıche Politiker seinem Handeln besonderem Maße unterwortfen 1St

Inhalt cQristlicher Politik 1ST die orge das Gemeinwohl Gegen diese est-
stellung 1ST VO  =; evangelıscher Selite eingewandt worden, damıt werde eiNE Ord-
nungskategorie der menschlichen Freiheit Lasten der Wahrheit entgegengestellt
Der möglıche Gegensatz VO  am} Ordnung und Freiheit soll keinestalls geleugnet MWCI=-

den Auft der anderen Selite gebührt der Ordnung als Grundbedingung
menschlicher Ex1istenz der Vorrang Je WECNISCI der Appell christliche Wertvor-
stellungen wıirksam SC1H wırd bedeutsamer IST die Herausstellung des Be-

orifts „Gemeinwohl“ un: dessen Realisierung öffentlichen Bereich An dem
Fruchtbarwerden dieses Begriffes wırd sıch der Zukunft die Möglichkeit
organisatorischen orm „christlicher Politik“ entscheiden.

Nur oft wird das Gemeinwohl durch Forderungen VON Interessenverbänden,
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die massıv mit Demonstrationen un ähnlichen Formen der Drohung aufzutreten
wıssen, verletzt. Subventionen werden dort gegeben, S1ie ıcht unabweisbar
notwendig siınd. Das aber bedeutet, da{ß finanzıelle Mittel dem einzelnen Bürger
in ungerechter Weıse werden. Auch die Lohn- un Preispolitik unterliegt
nach cQhristlicher Auffassung en mien Gerechtigkeitsvorstellungen. Miıt diesen
1st CS unvereinbar, daß eın Stand kraft seiner Zahl un: Organısatıon Einkünfte
fordert, die die Volkswirtschaft iıcht aufzubringen vermag und die in der Folge
ZzZur Inflatıon, 1m Grunde ZUrFr Enteignung anderer Spar: samér Schichten der
Bevölkerung führen. Diese Inflation aber 1St nach dem Kriege geradezu einem
Kennzeichen westeuropäischer Wirtschaftspolitik geworden. Auch die Einkom_—
mensverteilung unterliegt Vorstellungen der Gerechtigkeıit. Mıt anderen Worten:
Einkommens- un! Vermögensbildung, die in keinem Verhältnis ZUr eigenen Lei-

un ZU Rısıko stehen, S1N. ungerechtfertigt. Auf dem Gebiet der Preis-,
Lohn- un Einkommenspolitik sSOWl1e der soz1alen Fürsorge erweIlst sıch beson-
derem Maße, 1inWwlieweit ein Politiker letztlich von christlichen Anschauungen
leitet wırd und inwieweılt sachfremden Einflüssen Verletzung der For-
derung der Gerechtigkeit nachg1bt.

Das Bıld des christlichen Politikers erlaubt eine weıte Skala möglicher Typen.
Entscheidend für den cQhristlichen Politiker 1St die Bindung Gott und das christ-
iıche Sıttengesetz auch in seınem politischen Handeln, eıne christliche Lebensfüh-
Iung ın Familie und Beruftf und die Sachgebundenheıit Söffentlichen Raum. Dıie
Wırkung des christlichen Politikers 1n einer pluralıstischen Demokratie beruht
nıcht NUr auf den Programmthesen, die verkündet, sondern weıtgehend aut
seiner Lebensführung und seinem Verhältnis ZU) Staat. Je glaubwürdiger hier
die christlichen Gedanken ZUur Darstellung bringen weiß, mehr wırd
auch die Gefolgschaft derjenigen finden, die ıhm weltanschaulich fern stehen. Dem
christlichen Wähler aber tällt die Aufgabe Z den Politiker, dem se1ın Ver-
trauen schenkt, auf die Innehaltung einer christlichen Repräsentation des Politi-
schen überwachen und nottalls seine Abberufung durchzusetzen.
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